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Allgemeine Geschäftsbedingungen Zimmermann Umweltlogistik AG 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Konditionen
Sämtliche Preise sind in CHF, exkl. MWST. Vorbehalten 
bleiben marktbedingte Preisänderungen oder Preisände-
rungen infolge Erhöhungen von fiskalischen Belastungen 
oder Veränderungen der Gesetzgebungen. Rechnungen 
sind zahlbar innert 30 Tagen netto (Verfalltag). 

Gewährleistung und Haftung
Die Zimmermann Umweltlogistik AG garantiert die Lie-
ferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massge-
bend für die Qualität sind ausschliesslich die in der je-
weiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die 
Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in 
der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Im 
Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich die 
Zimmermann Umweltlogistik AG, eine rechtzeitige und 
sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, einen 
angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel 
liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der  
Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten 
Zweck nicht verwendbar ist. Die Zimmermann Umwelt-
logistik AG haftet nicht für unsachgemässe und ungeeig-
nete Verwendung von bestellungskonform geliefertem 
Material. Weitergehende Ansprüche wegen Liefermän-
geln über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus 
werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird 
jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte 
Schäden (insbesondere jede Art von Mangelfolgeschä-
den) ausgeschlossen.

Bestellungen
Werden bereits disponierte Bestellungen durch den Be-
steller kurzfristig annulliert, behält sich die Zimmer-
mann Umweltlogistik AG vor, die internen Aufwände  
in Rechnung zu stellen. Telefonanrufe können zu Quali-
täts- und Schulungszwecken aufgezeichnet werden.

Lademenge
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften haben die Maschinis-
ten und Chauffeure der Zimmermann Umweltlogistik AG 
die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

Transportbedingungen
Die Wahl des Fahrzeuges ist ausschliesslich Sache der 
Zimmermann Umweltlogistik AG.

Arbeitszeit
Überzeit und/oder Nachtarbeit, die auf Veranlassung 
des Bestellers entsteht, wird gemäss den jeweils gül
tigen ASTAG-Berechnungsgrundlagen für den Nahver-
kehr verrechnet.

Zufahrt und Materialübergabe
Bei Franko-Lieferungen gilt als Materialbezug die Über- 
gabe auf der Baustelle. Wird Lieferung franko Baustelle 
vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis 
für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrweg 
und die umgehende Materialübernahme durch den Be-
steller. Wartezeit für Fahrzeug und Personal wird extra 
in Rechnung gestellt. Das Befahren von Zufahrten und 
Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Ri-
siko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht 
lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede 
Haftung abgelehnt.

Liefer-/Transportschein/Reklamationen	
Der Besteller ist aufgefordert, den Liefer-/Transport-
schein bei Übergabe zu prüfen. Falls keine Beanstan-
dungen angebracht werden, gilt dieser als genehmigt. 
Allfällige Beanstandungen sind sofort dem Chauffeur 
mitzuteilen.

Termine
Die Zimmermann Umweltlogistik AG ist bemüht,  
vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Ver-
spätungen frühzeitig zu melden. Die Zimmermann Um-
weltlogistik AG hält wenn immer möglich Termine ein.  
Die Zimmermann Umweltlogistik AG haftet nicht für  
die Folgen bei verspäteter Anlieferung von bestelltem 
Material. 

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Stans. Es kommt 
Schweizer Recht zur Anwendung.

Schlussbestimmungen
Mit der vorliegenden Preisliste werden alle früheren  
Lieferbedingungen und Preislisten aufgehoben. Zukünf- 
tige Preisänderungen bleiben vorbehalten. Bei Auftrags-
erteilung oder Bestellungseingang gelten die vorliegen-
den Bedingungen als akzeptiert.

Mulden
Materialmenge/-art
Das Materialvolumen in m3 basiert auf der Feststellung 
durch den Chauffeur beim Abtransport der Mulde. Basis 
bildet die Normkubatur der Mulden. Für die Entsorgung 
nach Gewicht in To gilt die Nettoliefermenge laut Waag-
schein der Annahmestelle. Die Beurteilung der Materi-
alart liegt beim Chauffeur. Abweichungen, die beim Kip-
pen festgestellt werden, gehen zulasten des Bestellers.

Verbotene Materialien 
Nicht in den Mulden deponiert werden dürfen: Sonder-
abfälle wie Batterien; Chemikalien oder andere grund-
wassergefährdende Stoffe; Flüssigkeiten wie Farben, 
Lacke usw; explosive und selbstentzündliche Materia
lien; Kadaver und Stoffe, die verwesen; Beleuchtungs-
körper wie FL-Lampen usw.

Haftung bei Schäden 
Der Besteller haftet für Schäden an Mulden oder an
derem Eigentum wie Paloxen etc. der Zimmermann Um-
weltlogistik AG, die wegen unsachgemässer Behand-
lung entstehen, wie z.B. Farbschäden und/oder Schäden 
durch ätzende oder säurehaltige Abfälle, Vandalismus, 
durch Hitze verursachte Schäden sowie höhere Gewalt 
(Feuer, Hagel, Wasser usw.) sowie für Schäden, die 
durch das Verstellen oder das Beladen mit Baugeräten 
entstanden sind. Der Besteller ist verantwortlich für die 
Abklärungen über die genügende Tragfähigkeit der  
Zufahrtswege, Vorplätze für die Muldenfahrzeuge sowie 
der Stellplätze für die Mulden. Überdies ist der Besteller 
verantwortlich für die Schutzmassnahmen des Unter-
grundes durch Unterlegen von Gerüstbrettern usw. Die 
Zimmermann Umweltlogistik AG haftet nicht für Schä-
den, die durch Anweisung des Auftraggebers verursacht 
werden (z.B. auf privaten Grundstücken, Strassenbelä-
gen), die eine Folge fehlender Schutzmassnahmen (z.B. 
geeignetes Unterlegematerial) sind oder die infolge 
sehr enger Platzverhältnisse entstanden sind.

Muldentransport 
Bei engen Baustellenzufahrten ist der Besteller ver-
pflichtet, den Fahrer rechtzeitig und korrekt einzuwei-
sen und wo nötig eine Hilfsperson zu stellen. Der Bestel-
ler hat, falls erforderlich, für die VeVA (Verordnung über 
den Verkehr mit Abfällen) Begleitscheine zu sorgen. Die 
Mulden sind Eigentum der Zimmermann Umweltlogistik 
AG und dürfen nur durch die Zimmermann Umweltlogis-
tik AG transportiert werden.

Signalisation/Bewilligungen
Das Signalisieren, das Beleuchten und das Abdecken 
der Mulde ist Sache des Bestellers. Ebenfalls das Ein
holen von standortspezifischen Bewilligungen.

Überladung
Mehraufwendungen, damit überladene Mulden (Ge-
wicht und Abmasse gemäss Strassenverkehrsgesetz) 
transportbereit sind, werden in Rechnung gestellt. Für 
allfällige Folgen haftet der Verursacher.

ANNAHME VON MATERIALIEN
Geltungsbereich
Sämtliche Materialien werden aufgrund dieser Allge
meinen Bedingungen angenommen. Durch die Anlie
ferung anerkennt der Abgeber die Gültigkeit dieser  
Allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingungen 
sind nur gültig, wenn sie von der Zimmermann Umwelt-
logistik AG schriftlich bestätigt worden sind.

Annahme und Verweigerung
Auf der Basis der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen kann an unseren Standorten diverses Material 
angeliefert werden, im Einzelnen gemäss der vorliegen-
den Preisliste. Die Zimmermann Umweltlogistik AG  
behält sich das Recht vor, jederzeit die Annahme zu  
verweigern, insbesondere im Falle von ausserordent-
lich grossen Mengen (Platzmangel).

Eingangskontrolle und Haftung
Angeliefertes Material wird einer Eingangskontrolle 
unterzogen. Der Abgeber ist verantwortlich, dass die 
Materialien sauber und sortenrein angeliefert werden. 
Er garantiert, dass die angelieferten Materialien keine 
gefährlichen Stoffe enthalten sowie frei von explosions-
verdächtigen Hohlkörpern sind und die gesetzlichen 
Grenzwerte nicht überschreiten. Weicht die Beschaffen-
heit der zu entsorgenden Materialien von der auf dem 
Liefer-/Transportschein aufgeführten Deklaration ab 
(Falschlieferung) oder sind diese Materialien mit 
Schadstoffen belastet, so haftet der Abgeber in jedem 
Fall für sämtliche Kosten, die durch die Rückgabe der 
Materialien, deren gesetzes- und umweltkonforme  
Entsorgung oder Schadenersatzansprüchen Dritter 
(z.B. KVA) entstehen.

Schadloshaltung der Zimmermann Umweltlogistik AG 
durch den Abgeber
Im Falle einer Haftung der Zimmermann Umweltlogistik 
AG gegenüber dem Staat oder sonstigen Dritten aus de-
ponierten oder wiederverwendeten Materialien, die  
der Abgeber nicht vorschriftsgemäss deklariert hat, hat 
der Abgeber der Zimmermann Umweltlogistik AG sämt-
liche Kosten aus deren Inanspruchnahme durch den 
Staat oder sonstige Dritte unabhängig von einem Ver-
schulden seinerseits als Schaden zu ersetzen.

Gewährleistung und Haftung 
Die Zimmermann Umweltlogistik AG haftet nicht für  
mittelbare Schäden, wie Schäden, die das Transportgut 
nicht unmittelbar betreffen sowie Vermögensschäden 
oder Schäden mit Straf- oder strafähnlichem Charakter.
Die Zimmermann Umweltlogistik AG haftet nicht für 
Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht worden 
sind. Die Güter sind während des Transports und einer 
allfälligen (Zwischen-) Lagerung durch die Zimmer-
mann Umweltlogistik AG nicht transportversichert. Der 
Besteller kann die Zimmermann Umweltlogistik AG  
beauftragen eine Transportversicherung für das Trans-
portgut abzuschliessen. Die Zimmermann Umweltlogis-
tik AG verpflichtet sich zu einem sorgfältigen Umgang 
mit Kundengebinden (z.B. Tanks, Kisten, Bigbags), haf-
tet jedoch nicht für Schäden an diesen.
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